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Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

zur Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal  

für das Jahr 2015 vom 16.12.2014 vom 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1, 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV NRW, S. 208), und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommu-

nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/ 

SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 687) und § 44  

Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), sowie des § 9 Abfallgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21. März 2013 (GV. NRW. S. 148) hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am                                           

folgende Satzung beschlossen: 

 

 

I. 

 

 

Die Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal für das Jahr 2015 vom 

16.12.2014 wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Im neuen § 3 werden der bisherige § 3 Abs. 1 und die Inhalte des bisherigen § 4 Abs. 3, Sätze 

2 und 3 zusammengefasst, so dass § 3 wie folgt neu gefasst wird: 

 

„§ 3  

Entstehen, Änderung, Ende der Gebührenpflicht 

 

 (1)Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats, der auf den Anschluss eines Grund-

stücks an die städtische Abfallentsorgung folgt. Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf 

des Monats, in dem die Anschluss- und Benutzungspflicht entfällt. 

 

(2) Während des Veranlagungszeitraums werden Veränderungen der Bemessungsgrundlage  

(§ 5 Abs. 2) automatisch vom Beginn des auf die gemeldete Veränderung folgenden Quartals 

an berücksichtigt. Nicht gemeldete Veränderungen werden vom Beginn des auf den Antrag 

folgenden Quartals an berücksichtigt.“ 

 

2. § 4 wird unter inhaltlicher Aufnahme des bisherigen § 3 Abs. 2 und 3 sowie § 4 Abs. 2 zur 

Vereinheitlichung mit den anderen Gebührensatzungen wie folgt neu gefasst: 
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„§ 4  

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig für die Hausabfallentsorgung (§ 1 Abs. 2) sind die im Grundbuch einget-

ragenen Eigentümer und Eigentümerinnen sowie an deren Stelle die im Grundbuch eingetra-

genen Erbbauberechtigten. Ist im Grundbuch ausnahmsweise kein Eigentümer eingetragen, 

so ist der Besitzer bzw. die Besitzerin gebührenpflichtig, die die öffentliche Einrichtung fak-

tisch in Anspruch nimmt. Besitzer bzw. Besitzerin ist insbesondere der- oder diejenige natür-

liche oder juristische Person, die einen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Grundstück zieht.  

 (2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

(3) Bei Wohnungs-, Teil- und Miteigentum erfolgt die Veranlagung einheitlich für das Ge-

samtgrundstück. Der Gebührenbescheid wird einem oder einer Gebührenpflichtigen als Ge-

samtschuldner bekannt gegeben. Ist bei Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigen-

tumsgesetz ein Verwalter oder eine Verwalterin bestellt, erfolgt die Bekanntgabe diesem 

bzw. dieser gegenüber.  

 

(4) Erfolgt ein Wechsel im Eigentum, endet die Gebührenpflicht des bisherigen Eigentümers 

bzw. der bisherigen Eigentümerin und beginnt die Gebührenpflicht des Rechtsnachfolgers 

bzw. der Rechtsnachfolgerin mit dem Ersten des auf den Eigentumswechsel folgenden Mona-

tes, sofern nicht die Voraussetzungen des Abs. 5  vorliegen und die Gebührenpflicht des  

Rechtsnachfolgers bzw. Rechtsnachfolgerin zu einem früheren Zeitpunkt beginnt.  

Erfolgt ein Wechsel in der Eigenschaft als Erbbauberechtigter, so ist mit dem Ersten des auf 

den Wechsel folgenden Monats der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin gebüh-

renpflichtig.  

Für den Wechsel im Eigentum mit Ausnahme des Erbfalles (vgl. Abs. 6) und für den Wechsel 

im Erbbaurecht gilt der Tag der Eintragung im Grundbuch als Tag des Wechsels.  

(5) Neben dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin ist der wirtschaftliche Eigentümer bzw. die 

wirtschaftliche Eigentümerin gesamtschuldnerisch bereits vor dem Eigentumswechsel ab 

dem Ersten des auf den wirtschaftlichen Eigentumswechsel folgenden Monates gebühren-

pflichtig. Der wirtschaftliche Eigentumswechsel ist an dem Tag eingetreten, an welchem der 

Besitz an dem Grundstück auf den/ die mittels Auflassungsvormerkung im Grundbuch gesi-

cherten künftigen Eigentümer übergeht. Der einvernehmliche Besitzübergang, der Zeitpunkt 

des Besitzübergangs, bei vorhandenem Wasseranschluss die Ablesung vorhandener Wasser-

zähler, sowie die Auflassungsvormerkung sind durch den/die künftigen Eigentümer nachzu-

weisen.  

(6) Soweit der Wechsel im Eigentum durch Erbfall bedingt ist, beginnt die Gebührenpflicht 

der Erben mit dem Ersten des Monates, der auf den Erbfall folgt. Von diesem Zeitpunkt an bis 

zum Ablauf des Monates, in welchem die Erben im Grundbuch als Eigentümer eingetragen 

sind, ist neben den Erben gesamtschuldnerisch der Besitzer bzw. die Besitzerin des Grund-

stücks gebührenpflichtig, der die öffentliche Einrichtung faktisch in Anspruch nimmt.  

Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Mehrere Besitzer haften als Gesamtschuldner. 
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(7) Bei Bezug von zugelassenen Abfallsäcken (§ 1 Abs. 4) sind die Benutzer und Benutzerin-

nen dieser Abfallsäcke gebührenpflichtig.“ 

 

3. Nach § 4 wird ein neuer § 5 eingefügt, der die Inhalte des bisherigen § 4 (soweit nicht in den 

neuen §3 3 oder 4 aufgenommen) regelt und wie folgt lautet: 

 

 

„§ 5  

Veranlagung, Fälligkeit der Gebühren 

 

 

(1) Gebührenpflichtige werden für jedes Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) durch einen 

Heranziehungsbescheid zu den Gebühren veranlagt. 

 

(2)Der Veranlagung wird im Falle des § 1 Abs. 2 die Anzahl der Personen, die zu Beginn des 

Veranlagungszeitraums als Bewohner des Grundstücks bzw. des einzelnen Wohnungs-, Teil- 

und Miteigentums beim Einwohnermelde- und Standesamt gemeldet sind, zugrunde gelegt. 

 

(3) Gemeldete Personen bleiben auf Antrag bei der Veranlagung unberücksichtigt, sofern sie 

länger als 2 Monate  

 

a) in einer anderen Gemeinde eine weitere Wohnung haben und diese überwiegend 

benutzen oder  

 

b) wegen Leistung von Wehrdienst oder Zivildienst oder aus ähnlichen Gründen in 

Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind und insoweit der Meldepflicht nicht 

unterliegen. 

 

Die den Antrag begründenden Tatsachen sind nachzuweisen. 

 

(4) Die veranlagte Jahresgebühr ist in gleichen Teilbeträgen zu den für die Grundsteuer ge-

setzlich vorgeschriebenen Zahlungsterminen zu entrichten. Gebührennachforderungen wer-

den einen Monat nach Bekanntgabe des Nachforderungsbescheids fällig.  

Der Gebührenanteil für die Abfallsäcke wird bei deren Erwerb entrichtet.“ 

 

4. Der bisherige § 5 (Inkrafttreten) wird zum neuen § 6. 

 

 

 

II. 

 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 


